
Anhang Wahlgesetz

§27
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand führt die Wahlhandlung im Wahl
bezirk durch und stellt das Ergebnis der Stimmenabgabe fest.

(2) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung des Wahlvorstehers 
am Wahltage zu Beginn der Wahlhandlung im Wahlraum zu
sammen.

(3) Der Wahlvorstand ist bei Anwesenheit von mindestens 
drei Mitgliedern, unter denen sich stets der Wahlvorsteher oder 
sein Stellvertreter befinden muß, beschlußfähig. Er beschließt mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Wahlvorstehers.

VI.
W a h l l o k a l

§ 28
Bestimmung des Wahllokals

(1) Gleichzeitig mit der Bildung des Wahlvorstandes bestimmt 
der zuständige Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadt
bezirkes das Wahllokal, in dem sich der Wahlraum befindet.

(2) Die Wahlräume sind nach Möglichkeit in öffentlichen Ge
bäuden einzurichten.

§ 29 
Wahlurne

(1) Während der Stimmabgabe werden die Stimmzettel in de! 
Wahlurne gesammelt und verwahrt.

(2) Die Wahlurne muß so beschaffen sein, daß sie den Erfor
dernissen entspricht und die Geheimhaltung der Wahl gewähr
leistet ist.

§ 30 
Wahlkabine

(1) Der Wahlvorstand ist dafür verantwortlich, daß in dem 
Wahlraum eine oder mehrere Wahlkabinen vorhanden sind, die 
so beschaffen sein müssen, daß jeder Wähler seinen Stimmzettel 
unbeobachtet für die Abgabe vorbereiten kann.

(2) In der Wahlkabine darf sich, von den Fällen des § 41 
Abs. 4 abgesehen, stets nur ein Wähler befinden.
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